
Staatsprinzipien 
 

Demokratieprinzip 
 

Art. 20 I und II 1 GG 
= alle Staatsgewalt geht vom Volke aus 
- insbesondere durch Wahl des Parlaments (Volksvertretung) 
 
 

Rechtsstaatsprinzip 
 

Art. 20 III GG 
= Handeln des Staates unterliegt der Bindung an Recht und Gesetz 
 
Sinn: Verhinderung staatlicher Willkür durch Bindung und Kontrollierbarkeit 
staatlicher Machtbefugnisse 
 
=> Gesetzesvorrang  
= staatliches Handeln darf nicht gegen die bestehenden Rechtsvorschriften 
verstoßen: 

- Legislative: Bindung an die Verfassung (GG) 
- Exekutive und Judikative: Bindung an Verfassung und sonstige Gesetze 
 

=> Gesetzesvorbehalt 
= staatliche Stellen dürfen nur auf Grundlage eines (formellen) Gesetzes 
handeln, damit „Legitimationskette“ gewahrt ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(unter  
Wahrung des GG) 

Erlaß 

Gesetze  

Handeln nur  rechtmäßig auf  
   Grundlage  und unter Wah- 
 rung  der … 

Exekutive  
(+ Judikative)  

Parlament 
(Volksver- 
tretung) 

Wahl 

 
 
Umsetzung/Kontrolle insb. übe
= Überprüfbarkeit staatlichen Han
richte) 
 
 

Republik – Bundessta
Volk
r Art. 19 IV GG 
delns durch die Gerichte (Verwaltungsge-

atsprinzip – Sozialstaatsprinzip 
-
n
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